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Banksteuerung in Krisenzeiten 
Wesentliche Handlungsfelder aufgrund COVID-19 

März 2020 

Überblick 

In der Gesamtschau der gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen 
Auswirkungen treffen die Folgen 
der Corona-Pandemie auch den 
Bankensektor mit voller Wucht. 
Durch die zum Teil bestehenden 
prozyklischen Effekte in der Ban-
kenregulierung und Rechnungsle-
gung wirken Folgeerscheinungen 
einer Rezession wie steigende 
Kreditausfälle unmittelbar auf die 
Eigenmittel- und Liquiditätsanfor-
derungen sowie die Bilanz und 
Gewinn- und Verlustrechnung. 

Aus Sorge um die Finanzstabilität 
des Bankensektors und die Finan-
zierungsmöglichkeit einer stark 
betroffenen Realwirtschaft haben 
unter anderem die Europäische 
Zentralbank (EZB) und die Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) bereits letzte 
Wochen erste Maßnahmen ver-
kündet, die in der Krise entlastend 
für Banken wirken sollen. Dazu 
gehört unter anderem auch ein 
geldpolitisches EZB-Maßnahmen-
paket zur Liquiditätsversorgung. 

Die Maßnahmen umfassen die 
vorübergehende Absenkung von 
Mindestanforderungen an Eigen-
mittel und Liquidität, die Verschie-
bung oder Aussetzung einzelner 
Maßnahmen wie zum Beispiel des 
EU-weiten Stresstests und vor-

Ort-Prüfungen sowie die Avisie-
rung von Flexibilität bei der Ausle-
gung verschiedener Anforderun-
gen, zum Beispiel bezüglich 
notleidender Kredite.  

Die Widerstandsfähigkeit von 
Banken gegen Rezessionsszenari-
en war in den letzten Jahren stets 
Gegenstand der von EBA und 
BaFin durchgeführten Stresstests. 
Seit der letzten Finanzkrise wur-
den zudem erhebliche Puffer an 
Eigenmitteln und Liquidität durch 
Änderungen in der Säule 1 (Risi-
kokalkulation und Einhaltung von 
Mindestvorgaben) und Säule 2 
(weitere Anforderungen und Emp-
fehlungen im Rahmen der bank-
aufsichtlichen Überprüfung – 
SREP) aufgebaut. 

Alle neuen Maßnahmen sollen die 
Banken in die Lage versetzen, die 
Kreditversorgung der Realwirt-
schaft weiter zu gewährleisten 
und eigene Verluste durch redu-
zierte Mindestanforderungen an 
Eigenmittel und Liquidität flexibel 
abzufedern. Die hieraus resultie-
renden Auswirkungen auf die ver-
schiedenen Bereiche der Bank-
steuerung sind sehr vielschichtig 
und komplex. Banken müssen 
deshalb kurzfristig die kritischsten 
Aspekte ihrer Widerstandsfähig-
keit identifizieren, beurteilen und 
geeignete Gegenmaßnahmen 
einleiten.  
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Erste Maßnahmen der Aufsicht 

Europäische Zentralbank (EZB) 

Die jüngsten Erleichterungen der 
EZB datieren vom 20. März 2020. 
Sie betreffen vor allem den Um-
gang mit notleidenden Krediten 
(NPL). Demnach gewährt die EZB 
temporär Flexibilität bei der Aus-
falldefinition in Bezug auf die 
„Unwahrscheinlichkeit einer 
Rückzahlung“ (UTP) von Schulden 
im Falle öffentlicher Garantien 
aufgrund des COVID-19. Dies gilt 
auch für Kredite unter öffentlichen 
Moratorien aufgrund der Krise. 
Ferner werden notleidende Kredi-
te mit öffentlichen Garantien privi-
legiert hinsichtlich der aufsichtlich 
erwarteten Risikovorsorge behan-
delt. Darüber hinaus werden Auf-
sichtsbehörden angesichts der 
außerordentlichen Marktsituation 
Flexibilität hinsichtlich der Umset-
zung von NPL-Reduktions-
strategien anwenden. In Ergän-
zung hierzu adressiert die EZB 
starke Prozyklizität in Eigenmittel-
anforderungen und Finanzbericht-
erstattung. Diesbezüglich emp-
fiehlt die EZB, in deren 
Kompetenzbereich nicht die An-
wendung von Rechnungslegungs-
standards gehört, die Überprüfung 
der Annahmen in den Modellen 
zur Bildung von Risikovorsorge 
sowie die etwaige Anwendung 
von IFRS 9-Übergangsregeln ge-
mäß 473a CRR, sofern noch nicht 
geschehen. 

Zudem hat die EZB Antworten zu 
regelmäßig gestellten Fragen 
(FAQs) veröffentlicht, die fortlau-
fend aktualisiert werden und hilf-
reiche Ausführungen zu den be-
schlossenen Maßnahmen geben. 

Bereits frühzeitig war die EZB 
über die sog. Joint Supervisory 
Teams in den letzten Wochen an 
ausgewählte Banken herangetre-
ten, um Informationen zu konkre-
ten Effekten der Krise auf die Er-
trags- und Risikosituation zu 
erheben. 

Am 12. März 2020 hat die EZB 
verschiedene weitreichende Maß-
nahmen vor allem mit Blick auf 
alle von ihr direkt überwachten 
signifikanten Institute (SI) in der 
Euro-Zone verabschiedet. Diese 
umfassen: 

• Unterschreitung von Mindest-
anforderungen an Eigenmittel 
und Liquidität: Temporär müs-
sen Banken nicht die Mindest-
anforderungen der Säule 1 be-
züglich des Kapitalerhaltungs-
puffers (CCB) und der Liquidi-
tätsdeckungsquote (LCR) so-
wie auch der zusätzlichen Säu-
le 2-Kapitalempfehlung („Pillar 
2-Guidance“) einhalten. Sie 
empfiehlt ferner die Entlastung 
der im nationalen Ermessen 
liegenden Anforderungen an 
den antizyklischen Kapitalpuf-
fer (CCyB). 

• Erfüllung der Säule 2-
Kapitalanforderung („Pillar 2-
Requirement“): Es ist ab so-
fort gestattet, neben hartem 
Kernkapital auch zusätzliches 
Kernkapital (AT1) oder Ergän-
zungskapital (T2) heranzuzie-
hen. Hier handelt es sich um 
das zeitliche Vorziehen einer 
ohnehin ab 1. Januar 2021 
gemäß CRD V geplanten Er-
leichterung. 

• Individuelle Erleichterung auf-
sichtlicher Maßnahmen: Im 
Einzelfall obliegt der Abstim-
mung zwischen Bank und EZB 
die Anpassung von Fristen, 
Terminen und Prozessen ein-
zelner Maßnahmen. Hierzu 
gehört die Durchführung von 
vor-Ort-Prüfungen, die Erhe-
bung von Daten oder der Um-
gang mit der Behebung von 
Feststellungen vorangegange-
ner Prüfungen, auch bezüglich 
der Anwendung interner Mo-
delle. Auch bezüglich des Um-
gangs mit notleidenden Kredi-
ten gemäß SREP avisiert die 
EZB Flexibilität.  

Ansonsten empfiehlt die EZB den 
Banken allgemein, ihre angemes-

senen Kreditvergabestandards 
sowie Verfahren zum Umgang mit 
notleidenden Krediten weiter zu 
verfolgen, solide Kapital- und Li-
quiditätspläne aufzustellen und 
robuste Standards des Risikoma-
nagements anzuwenden. 

Der EZB-Rat hat ferner am 18. 
März 2020 mitgeteilt, dass die 
EZB neben den am 12. März 2020 
beschlossenen Maßnahmen wei-
terhin die wirtschaftlichen Auswir-
kungen der Ausbreitung des 
Coronavirus genau beobachten 
wird. Die EZB sei grundsätzlich 
bereit, alle ihre Maßnahmen ge-
gebenenfalls anzupassen, sollte 
dies zur Sicherstellung angemes-
sener Liquiditätsbedingungen im 
Bankensystem und zur Gewähr-
leistung einer reibungslosen Aus-
übung der Geldpolitik erforderlich 
sein. 

Bezüglich der Informationstechno-
logie wies die EZB in einem 
Schreiben schon vom 3. März 
2020 an alle SIs über empfohlene 
Maßnahmen für die Notfallplanung 
unter anderem darauf hin, dass 
„remote“-Arbeitsplätze oder zu-
mindest flexible Arbeitsvereinba-
rungen für kritisches Personal in 
ausreichendem Umfang zur Ver-
fügung gestellt werden sollen. Im 
Lichte potenziell steigender Risi-
ken durch Cyber-Angriffe sollen 
zudem die Verfügbarkeit und aus-
reichende Kapazität der IT-
Infrastruktur fortlaufend bewertet 
und getestet werden, insbesonde-
re auch im Dialog mit wesentli-
chen IT-Dienstleistern. Ferner soll 
eine Beurteilung steigender Be-
trugsrisiken durch Cyber-Angriffe 
erfolgen, die sich sowohl gegen 
Kunden als auch die Banken selbst 
richten können. 

Europäische Bankenaufsichts-
behörde (EBA) 

Die EBA hat am 12. März 2020 
mitgeteilt, den EU-weiten Stress-
test auf 2021 zu verschieben, 
damit sich die Banken in diesem 
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Jahr in Anbetracht der Krise auf ihr 
Kerngeschäft konzentrieren kön-
nen. Im laufenden Jahr plant die 
EBA aber eine zusätzliche EU-
weite Transparenzübung durchzu-
führen. Als Ergebnis will sie den 
Marktteilnehmern aktuelle Infor-
mationen über die Risikopositio-
nen und die Qualität der Vermö-
genswerte zur Verfügung zu 
stellen. 

Den nationalen Aufsichtsbehörden 
empfiehlt die EBA, Aufsichtstätig-
keiten wie Vor-Ort-Prüfungen 
pragmatisch zu handhaben und 
Tätigkeiten zu verschieben, die 
nicht wesentlich sind. So könnte 
den Banken mehr Zeit gegeben 
werden, um aufsichtliche Berichte 
im Rahmen des regelmäßigen 
Meldewesens einzureichen. Dies 
dürfe aber nicht zu Lasten der 
wesentlichen Informationen ge-
hen, die erforderlich sind, um die 
Finanz- und Aufsichtssituation der 
Banken genau zu überwachen. 

Aus Sicht der EBA ist die Ent-
scheidung der EZB, Banken be-
reits jetzt zu gestatten, die Anfor-
derungen der Säule 2 mit anderen 
Kapitalinstrumenten als dem har-
ten Kernkapital (CET1) zu erfüllen, 
ein Beispiel für die notwendige 
Flexibilität in Krisenzeiten. Sie 
selbst avisiert, es bestehe Flexibi-
lität bei der Umsetzung der EBA-
Leitlinien zum Management not-
leidender und gestundeter Risi-
kopositionen, die im Einzelfall im 
engen Austausch zwischen Auf-
sicht und Bank konkretisiert wer-
den können. Deren Anwendung 
wurde im Bankensektor bereits in 
der Vergangenheit kontrovers 
diskutiert. Die nationale Umset-
zung für weniger bedeutende 
Institute (LSI) obliegt einer in Vor-
bereitung befindlichen MaRisk-
Novelle. 

Mit Spannung ist die für eigentlich 
diesen Monat avisierte finale Fas-
sung der EBA-Leitlinien zu Kredit-
vergabe und Überwachung sowie 
deren Umsetzungsfristen zu er-
warten. Diese haben bereits im 

Vorfeld für umfassende Diskussi-
onen über den Detailgrad der An-
forderungen sowie den Aufwand 
der Umsetzung geführt. 

Europäische Wertpapier- und 
Marktaufsichtsbehörde (ESMA) 

Die ESMA hat am 11. März 2020 
unter anderem folgende Empfeh-
lungen an die Finanzmarktteil-
nehmer ausgesprochen: 

• Notfallplanung: alle Finanz-
marktteilnehmer, einschließ-
lich der Betreiber von Infra-
strukturen, sollten in der Lage 
sein, ihre Notfallplanungen und 
entsprechende Maßnahmen 
auszuüben, um ihren Betrieb 
in Einklang mit aufsichtlichen 
Anforderungen aufrechtzuer-
halten. 

• Offenlegung: Emittenten soll-
ten so bald wie möglich rele-
vante wesentliche Informatio-
nen über die Auswirkungen 
von COVID-19 auf ihre Ge-
schäftsdaten und -aussichten 
für ihre Finanzsituation gemäß 
der Transparenzvorschriften 
der Marktmissbrauchsverord-
nung zur Verfügung stellen. 

• Finanzberichterstattung: Emit-
tenten sollten basierend auf 
qualitativen und quantitativen 
Einschätzungen über die ge-
genwärtigen und zukünftigen 
Auswirkungen von COVID-19 
auf ihre Geschäftsaktivitäten, 
Finanzsituation und Aussichten 
in ihrem Finanzbericht per En-
de 2019 eingehen, soweit die-
ser noch nicht veröffentlicht 
wurde, oder andernfalls in ih-
rer Zwischenberichterstattung.  

Ferner hat die ESMA am 20. März 
2020 eine Erklärung zur Aufzeich-
nung von Telefongesprächen ge-
mäß den Anforderungen von Mi-
FID II veröffentlicht. So sei es in 
Anbetracht außergewöhnlicher 
Umstände möglich, auf die Auf-
zeichnung von Telefongesprächen 
vorübergehend zu verzichten. Die 
ESMA überlässt es den Finanz-
marktteilnehmern, geeignete 

Schritte zur Reduzierung von Risi-
ken aus dem Wegfall von Auf-
zeichnungen zu ergreifen.  

Die BaFin hat am 20. März 2020 in 
Reaktion auf diese Erklärung eine 
Klarstellung publiziert, nach der sie 
den beaufsichtigten Instituten 
zwar keine Freistellung von ge-
setzlichen Verhaltensregeln nach 
den relevanten Vorschriften des 
Wertpapierhandelsgesetzes 
(WpHG) erteilen kann, aber bis auf 
weiteres auf die Verfolgung von 
Verstößen verzichtet, sofern alter-
native Dokumentationen von In-
formationslücken und Kommuni-
kationen an Kunden hierüber 
erfolgen.  

Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (BaFin) 

Die BaFin hat am 12. März 2020 
erklärt, dass sie sowohl die kom-
munizierten Maßnahmen der EZB 
als auch der EBA im Rahmen des 
einheitlichen Aufsichtsmechanis-
mus mit beschlossen hat und für 
die LSI anwenden wird. 

Hinsichtlich der Vereinbarkeit von 
Tätigkeiten außerhalb der Ge-
schäftsräume sowie den Regelun-
gen zum Risikomanagement im 
Handelsbereich hat sie ebenfalls 
am 12. März 2020 eine Klarstel-
lung kommuniziert. Grundsätzlich 
beinhalten die Mindestanforde-
rungen an das Risikomanagement 
(MaRisk) in BTO 2.2.1 Tz. 3 Vor-
schriften zu Handelsgeschäften, 
die außerhalb der Geschäftsräume 
abgeschlossen werden (Außer-
Haus-Geschäfte). Diese Regelun-
gen legen dar, dass Handelsge-
schäfte außerhalb der Geschäfts-
räume nur zulässig sind, wenn 
dies von der Bank klar geregelt 
und jedes Geschäft ordnungsge-
mäß dokumentiert ist. 

Die BaFin stellt klar, dass die vo-
rübergehende krisenbedingte Lo-
ckerung der Regeln im Handels-
raum zugunsten einer „Home 
Office“-Tätigkeit vom Wortlaut der 
MaRisk gedeckt und bankaufsicht-
lich vertretbar sind, wenn nicht 
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sogar - als Teil eines Notfallkon-
zeptes i. S. von AT 7.3. – in Kri-
sensituationen erforderlich wäre. 

Sofern Banken diese Geschäfte 
bisher ausgeschlossen haben, 
müssten sie das Verbot laut BaFin 
explizit aufheben und klar definie-
ren, unter welchen Bedingungen 
und - sofern abschätzbar - über 
welchen Zeitraum die Neurege-
lung gelten soll und dies in Ar-
beitsanweisungen niederlegen. 

Die BaFin hat am 16. März 2020 
über die Entscheidung der Europä-
ischen Wertpapier- und Marktauf-
sichtsbehörde (ESMA)  informiert, 
wonach ab sofort Netto-
Leerverkaufspositionen in allen 
Aktien, die am regulierten Markt 
zugelassen sind, bereits ab dem 
Eingangsschwellenwert von 0,1 
Prozent des ausgegebenen Akti-
enkapitals mitzuteilen sind. Aus-
nahmen gelten für Market-Making 
Aktivitäten. Der Veröffentli-
chungsschwellenwert von 0,5 
Prozent gilt unverändert. Die 
Maßnahme der ESMA gelte für 
drei Monate. Dieser zusätzlichen 
Meldepflicht im Hinblick auf Netto-
Leerverkaufspositionen, für die die 
BaFin zuständig ist, ist ebenfalls 
über das Melde- und Veröffentli-
chungsportal (MVP Portal) der 
BaFin nachzukommen 

Ferner hat die BaFin am 18. März 
2020 bekanntgegeben, wie sie die 
Aussetzung der Tilgung von Annu-
itätendarlehen für 60 Tage auf-
sichtsrechtlich bewertet. Dies hat 
Bedeutung mit Blick auf die bis 
spätestens 31. Dezember 2020 
umzusetzende Ausfalldefinition 
sowie den sog. Risikovorsorge-
Backstop (möglicher Eigenmittel-
abzug nach Art. 47a ff CRR). Die 
BaFin stellt klar, dass sofern ein 
Kredit gestundet wird, aber auf die 
gestundeten Beträge eine Verzin-
sung zu den ursprünglich verein-
barten Konditionen („zum ur-
sprünglichen Effektivzins“) 
vereinbart ist, der Schuldner nicht 
als ausgefallen gezählt wird. 

Eine solche Stundung bewirke 
zum einen, dass der Kredit inner-
halb des mitgeteilten Limits bleibt, 
so dass keine „überfällige wesent-
liche Verbindlichkeit“ nach Art. 
178 (1) b) CRR entsteht. Zum an-
deren gelte bei einer solchen 
Stundung die finanzielle Verbind-
lichkeit des Schuldners nicht als 
verringert, so dass keine „krisen-
bedingte Restrukturierung“ nach 
Art. 178 (3) d) CRR vorliegt. 

Auch zum Umgang mit vor-Ort-
Prüfungen hat sich die BaFin am 
18. März 2020 geäußert. Dem-
nach wird es zugelassen, dass 
Prüfer von Vor-Ort-Prüfungen 
temporär absehen. Insbesondere 
bestehe aber die grundsätzliche 
Verpflichtung, die gesetzlich vor-
gesehen Prüfungen durchführen 
zu lassen, fort. Die Banken hätten 
grundsätzlich dafür zu sorgen, 
dass die für etwaige Prüfungen 
erforderlichen Unterlagen den 
Prüfern per elektronischem Zugriff 
zur Verfügung gestellt werden.  

Reduktion des antizyklischen Kapi-
talpuffers: Der Finanzstabilitäts-
ausschuss, der sich als zentrales 
Gremium der makroprudenziellen 
Überwachung aus Vertretern des 
Bundesfinanzministeriums, der 
BaFin und der Deutschen Bun-
desbank zusammensetzt, hat am 
18. März 2020 die Herabsetzung 
des antizyklischen Kapitalpuffer 
auf 0% bis mindestens Ende 2020 
verkündet. Diese Entscheidung 
gilt ab 1. April 2020 und wird in 
2021 erneut überprüft. Der Fi-
nanzstabilitätsausschuss folgt 
damit der Empfehlung der EZB. 
Erst in 2019 wurde in Deutschland 
von der Einführung dieses Puffers 
durch die Festsetzung auf 0,25% 
Gebrauch gemacht.  

Handlungsfelder für Banken 

Neben der Aufrechterhaltung des 
laufenden Betriebes ergeben sich 
aufgrund der vielschichtigen Aus-
wirkungen auf die Gesamtbank-
steuerungen durch die Krise un-
mittelbare Handlungsfelder unter 

anderem in den Bereichen Finan-
zen, Risikocontrolling, Handel, 
Kredit, Compliance, Revision und 
IT. 

Diese variieren natürlich stark in 
Abhängigkeit des Geschäfts- und 
Risikoprofils. Insbesondere fol-
gende mögliche Auswirkungen 
aus der Krise sollten seitens der 
Banken näher beleuchtet werden: 

• Liquiditätsmanagement: Enge 
und fortlaufende Überwa-
chung der eigenen Liquiditäts-
positionen, detaillierte Treiber-
analyse von Liquiditätsabflüs-
sen sowie Prognose für die 
nächsten Wochen inklusive ei-
nem engmaschigen Manage-
mentansatz, um etwaige Li-
quiditätsengpässe zu 
vermeiden und entsprechend 
mit Gegenmaßnahmen zu be-
gegnen.  

• Rating und notleidende Kredi-
te: Überprüfung und ggf. An-
passung der Ausfalldefinition 
in Einklang mit Klarstellungen 
der Aufsicht sowie Analyse 
der Wirkungsweise von IFRS 9 
durch IFRS bilanzierende Ban-
ken; Simulation sich ändernder 
PDs und LGDs auf den Ei-
genmittelbedarf; ggf. zusätzli-
che Handlungsbedarfe bei Er-
reichen oder Überschreiten 
einer NPL-Quote von 5%; Ab-
gleich von handelsrechtlicher 
Risikovorsorge mit aufsichts-
rechtlicher Erwartung in Säule 
1 und 2. 

• Einhaltung von Quoten: Über-
prüfung der Auslastung unter 
anderem von Quoten zu Kern-
kapital, Verschuldung und Li-
quidität sowie der Risikode-
ckungsmasse (Säule II) in 
deutlich engeren Zeitabstän-
den und Sicherstellung der Da-
tenverfügbarkeit oder Nähe-
rungslösungen je nach 
Komplexität der Gruppen- oder 
IT-Infrastruktur. 

• Limitauslastungen: Zeitnahe 
Überprüfung der Auslastung 
von oben genannten übergrei-
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fenden Limiten und entspre-
chender Frühwarnindikatoren 
und ggf. rechtzeitige Be-
schlussfassung zur Anpassung 
auch nachgeordneter Limite in 
Einklang mit dem Risikoappe-
tit; Überwachung der Groß-
kreditgrenzen. 

• Kapital- und Liquiditäts- bzw. 
Refinanzierungsplanung: Fort-
laufende Aktualisierung einer 
Planung aufgrund sich ändern-
der Einschätzung der Risikopa-
rameter; Berücksichtigung ggf. 
weiterer Maßnahmen der Auf-
sichtsbehörden; frühzeitige 
Ableitung von Handlungsopti-
onen. 

• Stresstests: Ergänzung von 
risikoartenspezifischen und 
gesamtbankweiten Stress-
tests um COVID-19-Aspekte 
und Integration sich ändernder 
makroökonomischer Parame-
ter in die Szenario-Analysen; 
Überprüfung der Auswirkung 
auf die ökonomische und nor-
mative Perspektive der Risiko-
tragfähigkeit sowie die Ge-
winn- und Verlustrechnung. 

• Besicherungsstrukturen: Fort-
laufende Überprüfung der 
Werthaltigkeit von Immobili-
ensicherheiten und finanziellen 
Sicherheiten inklusive Ange-
messenheit von Abschlägen 
(„Haircuts“) und somit der Si-
cherstellung etwaiger Erlöse 
im Verwertungsfall; Überprü-
fung der tatsächlich wirksa-
men Sicherungsstrukturen im 
Derivategeschäft („perfect 
hedges“). 

• Sanierungsplanung: Fortlau-
fende Überprüfung der 
Schwellenwerte für die Sanie-
rungsindikatoren und ggf. Re-
kalibrierung; Überprüfung der 
aktuellen Eignung definierter 
Maßnahmen; ggf. rechtzeitige 
Einleitung von entsprechenden 
Maßnahmen; ggf. Aktivierung 
der Sanierungs-Governance 
entsprechend der im Sanie-
rungsplan definierten Vorkeh-
rungen. 

• Risikoberichtswesen: je nach 
Geschäfts- und Risikoprofil De-
finition und Durchführung ei-
ner Berichterstattung an die 
Geschäftsleitung und/oder die 
zuständige Aufsichtsbehörde 
in kürzeren Zeitabständen, 
zum Beispiel täglich oder wö-
chentlich, über wesentliche 
Risiken bzw. Parameter aus 
der Krise; Sicherstellung der 
Datenverfügbarkeit (z.B. Ra-
tingmigrationen, Ausfälle, IFRS 
9 Stage 1, 2, 3, Frühwarnindi-
katoren, Liquiditätspuffer) und 
Stabilität der Lieferstrecke; Be-
richterstattung auch an Auf-
sichts- bzw. Verwaltungsrat. 

• Prudent Valuation (AVA): 
Überprüfung der Methoden 
und Effekte der vorsichtigen 
aufsichtsrechtlichen Bewer-
tung von Finanzinstrumenten 
in einer krisenbedingten 
Stresssituation hinsichtlich ei-
nes möglichen Eigenmittelab-
zugs. 

• Kreditvergabe und Überwa-
chung: erweiterte Überwa-
chung kritischer Kreditneh-
mergruppen; Überprüfung von 
Strategien zu Restrukturie-
rungs- und Stundungsmaß-
nahmen; ggf. Prüfung von Be-
schleunigungsmöglichkeiten 
der Kreditauszahlungen und 
Anpassung der schriftlich fi-
xierten Ordnung; Berücksichti-
gung steigender Risikokosten 
in der Preisgestaltung; Über-
prüfung der Strategie in Bezug 
auf das Neugeschäft. 

• Handelsüberwachung: Über-
prüfung von Richtlinien und 
Prozessen zum Abschluss von 
Geschäften außerhalb der Ge-
schäftsräume unter Berück-
sichtigung der Mitteilung der 
BaFin sowie Erweiterung bzw. 
Anpassung des Kontrollumfel-
des. Erstellung und Inkraftset-
zung temporär geltender Anla-
gen zu Richtlinien und 
Prozessbeschreibungen. 

• Nicht-finanzielle Risiken: Fort-
laufende Beurteilung der Risi-

ken durch Ausfälle personeller 
Ressourcen oder sinkende 
Produktivität; Analyse von IT-/ 
Cyber-Risiken durch „Home 
Office“-Tätigkeiten oder über-
lastete Netzwerke; fortlaufen-
de Beobachtung der Funkti-
onsfähigkeit der Notfallpläne; 
Berücksichtigung erster 
„Lerneffekte“ beim weiteren 
Krisenmanagement; Analyse 
von Anlässen möglicher Repu-
tationsrisiken und Sensibilisie-
rung der relevanten Stellen; 
Förderung der Kooperation von 
Spezialisten der „2nd Line of 
Defense“ (Datensicherheit 
und Informationssicherheit, 
BCM, Dienstleistersteuerung, 
Operationelle Risiken etc.) für 
einen ganzheitlichen Blick auf 
das Risikoprofil. 

• Operational Resilience: Analy-
se der wichtigsten Dienstleis-
tungen auf eine potenzielle 
Betroffenheit und Wirksamkeit 
getroffener Maßnahmen in-
nerhalb messbarer Toleranz-
grenzen; Überprüfen der Aktu-
alität bestehender 
Notfallpläne; Validieren der 
Wirksamkeit von Cyber-
Maßnahmen; Abstimmung mit 
kritischen Dienstleistern; Aus-
reichende Einbindung der Ge-
schäftsleitung und aktive 
Kommunikation.  

• Informationstechnologie: Si-
cherstellung ausreichender 
Kapazität für „remote“-
Arbeitsplätze; Sicherstellung 
des Fortbetriebs kritischer 
Systeme; Analyse der erhöh-
ten Bedrohungslage durch Cy-
ber-Betrug. 

• Finanzberichterstattung: Über-
prüfung der Darstellung mögli-
cher Auswirkungen der Krise 
auf die Finanz- und Ertragssi-
tuation in der Finanzberichter-
stattung per Ende 2019 oder 
geeignete Integration in Zwi-
schenberichte. 

• Auslagerungen: Überprüfung 
der Aktualisierung der Risiko-
analyse vor allem bei wesent-
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lichen Auslagerungen, insbe-
sondere mit Blick auf die fi-
nanzielle Stabilität der Dienst-
leister; Analyse von Szenarien 
für den Ausfall kritischer 
Dienstleister; Sicherstellen der 
Erkennung von Schlechtleis-
tung zum Beispiel anhand de-
finierter KPIs; Überprüfung der 
Rahmenverträge auf Klauseln 
zur Pandemie.  

• Ausschüttung und Vergütung: 
Wahrnehmung aller Möglich-
keiten einer umsichtigen Aus-
schüttung an Anteilseigner 
sowie eigene Mitarbeiter ins-
besondere hinsichtlich variab-
ler Gehaltsbestandteile. 

• Ad-hoc Reporting an die Auf-
sicht: Sicherstellung einer an-
gemessenen und rechtzeitigen 
Kommunikation mit den Auf-
sichtsbehörden einschließlich 
dem Joint Supervisory Team 
und Sicherstellung der Reakti-
onsmöglichkeiten auf kurzfris-
tige Datenabfragen. 

• Interne Revision: Überprüfung 
der Risikoeinstufung von Akti-
vitäten und Prozessen des In-
stituts und ggf. Anpassung der 
Prüfungsplanung hinsichtlich 
neuer Schwerpunkte; Sicher-
stellung der Durchführung et-
waiger Sonderprüfungen. 

Die vorstehend genannten Hand-
lungsbedarfe sind beispielhaft und 
nicht umfassend. Je nach Fort-
schreiten der Krise sind sie fortlau-
fend anzupassen. 

Nächste Schritte  

Bund und Länder haben prinzipiell 
unbegrenzte Liquiditätshilfen in 
Form von Förderkrediten für die 
von der Krise betroffenen Unter-
nehmen in Aussicht gestellt. Es 
wird vor allem darauf ankommen, 
durch eine zügige Auszahlung in 
Zusammenarbeit mit dem Ban-
kensektor die Folgen für die Un-
ternehmen so weit wie möglich 
abzufedern und somit entspre-
chende Ausfälle von Kreditneh-
mern und ein schnelles Abgleiten 
in die Rezession zu mindern. 

Gleichzeitig gilt es, weitere Er-
leichterungen in Bankenregulie-
rung und Rechnungslegung zwi-
schen Interessensvertretern der 
Kreditwirtschaft und Politik sowie 
Bankenaufsichtsbehörden zu dis-
kutieren und abhängig vom weite-
ren Verlauf der Krise flexibel zu 
beschließen. Dazu gehören unter 
anderem die bereits seitens der 
EZB am 20. März 2020 initial 
adressierte Auslegung der Defini-
tion von leistungsgestörten Kredi-
ten unter IFRS 9, Flexibilität bei 
der Auslegung der Rückzahlungs-
wahrscheinlichkeit bei der Ausfall-
definition sowie mögliche Eigen-
mittelabzüge gemäß CRR im 
Rahmen der geforderten Mindest-
risikovorsorge.  

In einer Presseerklärung vom 20. 
März 2020 avisiert der Baseler 
Ausschuss für Bankenaufsicht, 
dass er sich aktiv mit dem interna-
tionalen Finanzstabilitätsrat (FSB) 
und anderen Standardsetzern zu 
angemessenen Schritten zur Be-
wältigung der Krise berät und 
schon in den nächsten Tagen zu-
sätzliche Maßnahmen veröffent-
licht. In der Zwischenzeit wird er 
alle weiteren Initiativen aussetzen 
und die für 2020 geplante Beurtei-
lung einzelner Jurisdiktionen im 
Rahmen des Programms zur Be-
wertung der regulatorischen Kon-
sistenz verschieben.  
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